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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES / 13
DES KANTONS SOLOTHL

VOM

R~4,

23.FEB.19~ -~

~ LI~~Mit Beschluss Nr. 151 vom 9. Januar 1976

die von der Einwghnergemejnde Seewen unterbreitete Baulandum—

legung “Steinier II“ grundsätzlich genehmigt. Die Gemeinde wurde

beauftragt, die Landumiegung vermessen und vermarken zu lassen;

diesem Auftrag ist sie nachgekommen. Der definitiven Genehmigung

steht daher nichts im Wege. Die Gebtihrenbefreiung wurde schon

anl~ssiich der grundsätzlichen Genehmigung ausgesprochen. Eine

Genehmigungsgebtihr ist ebenfalls schon erhoben worden.

Es wird
beschlossen:

1. Die Baulandumlegung “Steinler II“ der Einwohnergemeinde

Seewen wird im Sinne von § 5 der Verordnung Uber die Um—

legung oder Zusammenlegung von Bauland vom 16. Februar

1954, gestUtzt auf den vorgelegten Plan mit Flächenta—

beile, definitiv enehmi t.

2. Die Amtschrejberei Dorneck, Dornach, wird beauftragt, den

neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen.

Der Staatssc eiber

Bau-Departement (4) pk, mit Ak~~ ~
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)
Rechtsdienst pw
A U Raumplanung (2), gen. Plan (Leinwand)
Kreisbauamt III, Dornach, mit 1 gen. Plan
Amtschreiberei Dorneck, Dornach, mit 1 gen. Plan
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4206 Seewen (2), mit 1 gen. Plan
Baukommission der Einwohnergemeinde, 4206 Seewen
Armin Hulliger, Ingenieur- und VermessungsbUro, 4226 Breitenbach (2)
Amtsblatt (Publikation von Ziffer 1 des Dispositivs)

22. Februar 1978
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USZU&AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

‚~6/ 9. Januar 1976 Nr. 151

Mit Schreiben vorn 22~ Dezember 1975 unterbreitet der Gemeinderat

von Seewen dem Regierungsrat Pläne mit Flächen— und Eigentümerver—

zeichnis sowie eine Feststellung beireffend Dienstbarkeiten der

Baulandumlegung “Steinler II“~ Die öffentliche Planauflage erfolg

te ordnungsgemäss vom 17~ November bis 16~ Dezember 1975~ Gegen

die Baulandumlegung erfolgten keine Einsprachen0 Der Gemeinderat

ersucht um Genehmigung der Baulai~du~nlegung0

Das Verfahren wurde formell richtig durchgeführt. Materiell sind

keine Bemerkungen anzubringen. Die Landumlegung kann aufgrund des

durchgeführten Verfahrens grundsätzlich genehmigt werden. Die Ge

meinde Seewen wird aufgefordert, die Vermessung und Vermarkung

durchführen zu lassen und dem Regierungsrat im Sinne von § 5 der

Verordnung über die Umlegung oder Zusammenlegung von Bauland zur

definitiven Genehmigung vorzulegen. Die erforderlichen Pläne lie

gen bereits vor0

Es wird

beschlos sen:

1, Die Baulandumlegung “Steinler II“ der Einwohnergemeind~ Seewen

wird grundsätzlich genehmigt.

2. Die Einwohnergerneinde Seewen wird beauftragt, die in Ziffer 1

genannte Bau1andumle~ung vermessen und vermarken zu lassen.

Die erforderlichen 4 Pläne sind bereits zugestellt worden,
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3~ Für die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen Ein

tragungen, Abänderungen und Löschungen werden keine Grund

buch— und andere Amtschreibereigebühren und für die Eigen

tumsübertragungen keine Handänderungsgebühren erhoben0 Ueber

die Erhebung der Kapitalgewinnsteuer entscheidet die zustän

dige Steuerbehörde0.

Genehrnigungsgebühr~ Fr0 4O~——

Ausfertigungsgebiihr: Fr0 1O~——
Publikationskosten~ Fr0 18v——

Fr0 68~—— (Staatskanzlei Nr0 45 ) ~

Der Staatsschreiber

~

Bau—Departement (4) pk, mit Akten
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)
Amt für Raumplanung (2)
Jur0 Sekretär des Bau—Departementes (pw)
Finanzverwaltung (2): .

Steuerverwaltung (2)
Kreisbauamt III, Dornach
Amtschreiberei Dorneck, Dornach
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4206 Seewen (2), ~
Baukommission der Einwohnergemeinde, 4206 Seewen
Armin Hulliger, G~‘ühdbuchgeometer, 4226 Breitenbach (2)


